
Ki ıt °h gesehe

Jakobs, den Gott, der Israel seinem T wählt qatte
Aber schon der Vorläufer Jordan 1e den qauf hre Rasseprivi-

pochenden Pharisäern un Schriftgelehrten enigegen: „Laßt
euch nıcht einfallen denken Wır en Abraham ZU Vater
Denn ich sasge euch ott vermas dem Abraham AUS diesen
Steinen da Kinder erwecken‘‘ 9) och schärfer rechnete
Christus mıt diesen selbsthewußten Gegnern abh Sie machten den
Glauben Sendung VO Vater her abhängıg VO  — Zeichen
un undern Der heidnısche Hauptmann dagegen laubte de-

mütig SC1INECIN Wort und 1e sich nıcht für würdig, daß der Heır
einkehre untier sCe1iNeIN ach „Da Jesus das hörte, wunderte
sıch un sprach enen, die ihm folgten aNrliıc. ich Sasge
euch So großen Glauben habe ich Israel nıcht gefunden. Ich
sage euch J]ele werden VO  — Osten un: Westen kommen un: mıiıt
Abraham, saa un Hımmelreiche Tische sıtlzen;
die Kiınder des Reiches aber werden hinausgeworfen werden
die Finsternis draußen da wIird Heulen un! Zähneknirschen SeiIN

10—12 An Stelle des Volkes Israel wırd also dıe
Menschheit ireten An Stelle „„Israels dem eische nach‘‘ wWiIie
Paulus ausdruückt wird das Israel des Neuen Bundes TUC
Christus hat die Scheidewand der völkıschen Priıvılegıen nıeder-

un! en Menschen den Zutritt Gott ihrem 1N-
Vater, ireigemacht (Eph D 12—18 Schluß 01g U

.
Von Johannes Beumer F Valkenburg Holland)

ıne ernste Aufgabe des Seelsorgers VO heute ı1st sich
mıiıt dem Austritt AUuSs der katholischen Kırche beschäftigen:
mıt den Gründen, die Ina  e} als maßgeben für derartiıgen
Schritt hinstellt Uun! mıt den Mitteln und egen, WIC der Ent-
remdung gegenuüuber der Kırche vorgebeugt werden ann. Zu-
dem hat die rage och eiINe moraltheologıische Seite mußte

untersucht werden, inwieweit e1inNn Kirchenaustritt mit sıttlıcher
Schuld verbunden ist, ob etwa unier gegebenen Umständen Ennt-
schuldıgungsgründe eltend gemacht werden können. Auch das
Kirchenrecht hat e11 Wort miıtzureden; ihm untersteht der Auf-
WCeI15S der recC  iıchen Folgen des Kırchenabfalles kirc.  ıchen
en Im vorliegenden Aufsatz möchten WITLT einmal 0Qgma-
tischer Sich an das Problem herantreten: soll herausgestellt
werden iMn der Wırklichkeit der übernatürlichen Seinsord-
S ach dem Zeugn1s der Glaubensquellen VOT sıch geht wWwWenNnn
eın Katholik AauUs der Kırche qusitirıtt oder wenıgstens sSEINEN Aus-
T1 offentlich vielleicht außerlich erklärt Bel dieser Unter-
suchung werden moraltheologische rwägungen hie un da BE-
streift werden. Auch für dıie seelsorgliche Behandlung des Pro-
blems en WIL dieser au CINISE kleine Hinweise vo
Dogmatischen her e  en können.
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1. Unsere Untersuchung setzt die Beantwortung einer Vo
rage VOTAauSs Wer ist ennn eigentlich 1€e der Kirche, wa
gehört wesentlich und notwendig dazu, daß jemand sich qals
katholisch bezeichnen kann? Es ist eindeutig festgelegte Glau-
benslehre, daß die erstie un! unerläßliche Bedingung der Zuge-
hörigkeıt der wahren, VO. Christus gestifteten Kırche der tat
sachlıche Empfang des Taufsakramentes ist. In der alten Kirche
galten selbst die Taufbewerber och a1s „außerhalb der Kirche‘“‘,
als ‚„„‚Einzuweihende‘‘, als solche, die och „1In der ornalle des
Heiligtums” standen; theoretisch un praktisch wurden s1e och
nıcht 1mM eigentlichen Sinne qals Glieder der Kirche betrachtet.
Die Lıturgıie des Karfreıtags aßt den Priester fur die Katechu-

beten, daß „„sıe wiedergeboren 1m ue der aufe, den
Kindern der na beigesellt werden!‘‘. Die kirchliıche Lehrver-
kündigung hat Vo jeher in der aulie das erste Sakrament, das
Sakrament der Einweihung un Eingliederung, die Pforte ZUFC anz{  AKırche un ihrem en gesehen Obschon ber die qaußerordent-
lıchen Heılswege Gottes och verschiedene Auffassungen möglich
sınd, steht doch ach katholischer Tre fest, daß eın el
1€' der Kirche ist, daß selbst die Begierdetaufe nicht diese
ırkun qufzuweisen hat OÖhne dıe sakramentale aule ist eine
Gliedschaft der Kirche undenkbar.

Wenn der Mensch einmal Urc. die quie der Kırche
geschlossen ist, bleibt 1e der Kirche, auch Wwenn Urc
eine schwere un das en der Na verloren hat Christus
Sspricht in mehreren Gleichnissen VO der konkreten Gestaltung
des Gottesreiches ler auf en in der Kırche, weiß das A  ÜUnkraut unter dem Weıizen, sieht Ärgernis un un VOTAaus.
Und die Kirche selber hat keine andere Auffassung Vo sich
Allerdings haben sich 1m auie der Geschichte immer wieder
Ansıchten durchsetzen wollen, die in spiritualistischer Zer-
seizung des wahren Kirchenbegriffes 13804 die eiligen oder die
Vorherbestimmten als die Kirche Christi ansahen, die eine Kirche
„ohne un Runzel‘‘ schon Jler qauf en wollten Sehr

Nviele Irrlehren en sich diese Anschauung 1ın dieser oder jener
orm eigen gemacht: Gnostiker, Donatısten, Waldenser, .dıe
Reformatoren des Jahrhunderts, Jansenisten. Beständıg w1es
aber das kirchliche Lehramt darauf hın, daß dıe Vo Christus SE  S  N  .gegründete Gemeinschaft TOLZ des Ideals der Heiligkeıt, ach
dem s1e strebt, iıne Kırche 45 Süundern un!: eine Kırche 1n der S
un €el. Origenes wagte einst das Wort VOoO der Kirche als
Hure*) ugustın betonte mıiıt er Entschiedenheıt die
Bestrebungen seiner Zeıit, daß dıe Kırche ler qauf en ute
und Boöse ihren Kindern zähle*) Die kirchliche Bußpraxıs
iıst NUur unter dieser Voraussetzung verständlich. ES gehört eben

1) Vergl hieruber: DO. Balthasar, Origenes, Geist und
euer Salzburg-Leipzig 1938S8, 240

2) Ausführliche Darlegung in dem ausgezeichneten Werk Hoj}-
INaANN, Der Kirchenbegriff des heiliıgen Augustinus 1n seinen Grundlagen
un ın seiner Entwicklung. München 1933
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Zu Wesen der Kirche im Pılgerstand, daß s1e och nıicht voll-
endet sel, daß sS1e nıcht nur Heilige ıIn iıhrem Schoße habe, damıt
S1e in Weıterführung des rlösungswerkes CGhristı ihren Weg
durch dıe ac. der un DA Lichte der Verklärung da
droben en könne.

Wenn qalso die getauften Sunder nıcht VO der Zugehörigkeıt
ZUTLFr Kırche quszuschließen sınd, rag siıch weıter: sınd Nun
alle Getauften Glieder er Kirche, IS} die aufe die einzige Be-
ingung? Das akrament der quilie ann auch qußerhal der
Kırche gültig un 08a mıt Frucht gespendet werden., aber die

Getauften werden insgemeın nıcht als katholisch, sondern als
Mitglieder dieser oder jener akatholischen elıgion angesehen.
Heutzutage ıll INan gern die TeENzen der katholischen Kırche
uüber ihre sıchtbare Erscheinung hiıinaus erweıtern un alle Ge-
tauften einbezıehen, iınsbesondere diejenıgen, welche das ber-
naturliıche Leben der Gotteskinder en duflg pricht INdd.  I
DO einer Zugehörigkeit ZUur „Jeele der Kirche‘‘ un meint d.a-
mıt den Wweiıteren Kreis der Getauften, dıe sich WAar nıcht
ihrer sıchtbaren Gemeinschaft bekennen, die aber der inneren
Gesinnung ach in mehr oder weniger hohem Ta ihrer
na teilhaben Uns mochte diese Ausdrucksweise, dıe un
für sich recht verstanden werden kann, nıcht glücklich ersche!i-
NenNn Es besteht namlich die Gefahr, daß INa  — ın einer Schau,
die sich der protestantıschen nähert, ZW el Kirchen nebeneinan-
der stelilt die außere sıchtbare Rechtsgemeinschaft und die
ıinnere unsıchtbare Gnadenverbundenheit Und ann 1st nıcht
recht einzusehen, eıne sıchtbare Kirche überhaupt VOI-
handen ıst, oder Ina nımmt S1e hın als eine nıcht weıter
erklärende JTatsache, fast W1e eın notwendiıges Übel Die Sprache
der kırchliıchen Lehrverkündigung scheint unls eıne andere
e1in: S1e betrachtet die andersgläubigen Christen als „außerha  ..
S1E redet VO einem Abfall VOoO der Kirche und VO  e einer Rück-
kehr ZUu Kırche, mac. also die Unterstellung, daß dıe anderen,
auch WEeNn sS1€e etauft sınd und ihren Christenpflichten nach-
kommen, nıcht als Glieder ihr gehören. DIıie Entscheidungen
des Lehramtes kennen DU  —_ eıine Kırche, dıe sıchtbare katholische
Kirche; wWenn sS1e VO  b der Gliedscha sprechen, meınen S1e die
Zugehörigkeit ihrer sıchtbaren Gemeinschaft; die Untersche!i-
dung zwischen ‚„„Leib‘‘ un: ‚‚ deele‘“‘ der Kırche ist ihnen unbe-
kannt Und bezeichnen dıe Theologen dıe Ansıcht, daß die
geirennten Christen (Häretiker und Schismatiker nicht
eigentlichen Sinne Glieder er Kırche sınd, als sententia COIMN-
muni1Ss.*) Eine Nichtzugehörigkeit zUur Kirche besagt un für
siıch och keine Schuld Wir mussen anerkennen, daß Men-
schen un auch Christen g1bt, dıe ohne eigene Schuld auberha
der Kırche stehen; aber deswegen brauchen WIT S1e nıcht als
Glieder der Kırche Z betrachten. Der Besiıtz der heiligmachen-

3) Als Beispiel se1l eın theologisches Lehrbuch der neuesten Zeit
angeführt: Lercher-Schlagenhaufen, Institutiones theologıae dogma-ficae. Vol Innsbruck-Leipzig 1939 Pag 233, 407
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den Gnade ıst nıcht ausschlaggebend für das Gliedsein, SoNS
waren die Süunder Ja allgemeın Von der Kirche ausgeschlossen.
afür, daß jemand das ew1ige eıil erlange, genügt eine Zuge-
hörigkeıt ın voto ZUuU  H Kirche; einem wahren 1e€ dieser
Gemeinschaft iıst mehr erforderlich

elche Bedingungen IMNUSsSeN atso rfüllt se1in, damıit eın
Getaujfter ım eigentlichen Sinne 1e der Kirche ıst? Der Chrıst
MUu die ıIn der aqauie uhende Bedeutung durch eın kirc  ıches
en wahr machen, mMu. mıiıt der Kırche geeint se1n UrCc.
das Bekenntniıs desselben Glaubens, Uure dıe Unterwerfung
unter 1eselbe Autoriıtät, UrCcC. die eilnahme denselben
Gnadenmitteln der Liturgie un!: der Sakramente. Fur die -
mündigen Kinder ıst es das iın der quie enthalten un: 1n
iıhr schon alleın; un! deshalb sind s1€e alle IFE das akrament
Glieder der katholischen Kirche, auch wWwWeNn ihre aule ın einer
nichtkatholischen eligıon gespendet wurde. Sobald der Mensch
ber S ebrauc der Vernunft gelangt ist, muß als Chriıst
leben, seın Menschenleben ach dem Sınn der quilie gestal-
ten Wenn sich wenıgstens iın selner außeren, iın die Erscheıl1-
NUunNns tretenden Betätigung ZUuU Kirche bekennt, ist als 1€
der Kırche anzusprechen. Sıcher hat UrCcC. diese al  Bere Hal-
tung qalleın och nicht den SaNzech Sınn der quie un: der Kirche
erfaßt Aber nımmt doch den ein Anteıl, die ihrer  _
gesamten Struktur ach auf das innere en der na SC-
richtet sind: unterwirit sıch den Entscheidungen des kirch-
liıchen Lehramtes, das ihn den Weg ZU ew1gen eıle fuühren
will; aßt sich ın seiner Lebensgestaltung Uurce das Hirtenamt
der Kirche leıten; empfängt VOo ihrem Priesteramt dıe akra-
men(tTe, die gerade seıin Inneres un umiformen sollen.
Wenn aber be1l einem Getauften dieses kirchliche en e
wenn einen anderen Glauben, andere Leıtung un anders-
woher die Gnadenmiuittel hat, ıst nıcht oder nicht mehr
1e der katholischen Kirche das seine Schuld ist, ob
dadurch die na verloren hat, ist eine andere ra Das
Nicht-Gliedsein ist abgestuft, un deshalb mMu. auch die Hın-
rdnung auf dıe Kirche, die durch die quie UU einmal egeben
ist und nıcht M  Nn werden kann, weıter oder gefaßt
werden; dıe hauptsächlichen Unterschiede sind: ormelle Häresi1ie,
formelles Schisma, materıelle Häresıe, materielles Schıisma Dıie
Bedingungen für das Gliedsein der Kirche sind Taufcharakter
und kirc  1ches en

s Nach diesen Klarstellungen können WIT uns wıeder dem
Problem zuwenden, das WITr vorgelegt haben Was edeute also
eın Austritt der Kirche Da die Gliedscha der Kirche Taufe
und kirchliches en verlangt, kommt der Kirchenaustritt
dadurch zustande, daß diese Bedingungen nicht mehr erfüllt sınd
oder wenıgstens eine VO ihnen fehlt, da beide zugle1c. wesent-
iıch sind. Nun ist aber unmöglich, daß eın Ghrist, der einmal
die aufe gültig mpfangen hat, jegliche Wirkung dieses AaKTa-
mentes zerstore Der eele ist ]a der sakramentalte Charakter als
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ilgbares Zeichen eingeprägt.*) Damit ıst in alle Ewigkeit ihre
Bestimmung ausgesprochen; sS1e ist Christus un!: seiner Kirche
zugeordnet, S1e ist geweıht un dem Profanen entzogen. Und

Wa  er gılt das nıcht DU  —_ für den Rechtsbereich, sondern auch für
die Wiırklichkeit des übernatürlichen Seins. Wollte also eın
tholik sich Christus un seiner Kırche entzıehen, WAareals fahnenflüchtiger Soldat gebrandmarkt er Getaufte unter-

steht des sakramentalen harakters der Gesetzgebung der
Kırche Die gewOhnliche Ansicht der Moralisten hält afür, daßsie die Vorschriften, die sıch auf dıe innere Heiligung beziehen,WIEe s1e Urc das Fasten- und Abstinenzgebot angestrebt wird,egenuüber den Christen, die In einem anderen Bekenntnis qauf-gewachsen .sind, nıcht durchsetzen wall, aber sıcher behält auch
auf diesem Gebiet das kirchliche ecl. seine Zuständigkeit. Vonden anderen Gesetzen, beispielsweise ın der Aufstellung VO Ehe-
hındernissen, werden alle Getauften betroffen, SE denn, daßbestimmte Klassen ausgenommen sınd (kirchliche orm derEheschließung da B.) So ist eine Ehe VO getauften NIC  atho-en ohne Zweifel unguültig, WEeNn eın trennendes hehinderniskirchlichen Rechtes vorliegt.®) Es gıbt eine unauflösliche Bın-dung aller Getauften dıe katholische Kırche, VO  e dieser Seiteher ıst also eın Kirchenaustritt unmöglıch.

Wenn INa  en die Tragweite dieser Tatsache durchschaut,liegt der Gedanke nıcht Zu fern, das Gliedsein der Kırcheweıt auszudehnen, WI1e die Reichkraft ihrer  a Gesetze sich -streckt, un doch alle Getauften in die Kırche mıteinzube-ziehen. ıne Betrachtung, die sıch Jediglich in der Sphäre VoOec. und Gesetz bewegt, wıird diese WFolgerung sich Sgern Zeigen machen.“®) Aber ıst nıicht VeErSseSSsSenN, daß ZU Ghliede
HNel Gemeinschaft mehr gehört qals das Gebundensein ıneGesetzgebung. Man darf VO  s em nıcht übersehen, daß dieKırche mehr ist als eın Rechtsgebilde Die Kirche ist der (Jr-ganısmus der übernatürlichen Wirklichkeit Ihre Glieder mussenatsächlich In iıh stehen und eine Verbindung mit iın aufweisen,dıe ber das Verhältnis VoO Rechten und Pflichten hinausgeht.Wir en selbst 1m Bereich des Staatlichen Analogien: nıchteder, der den Gesetzen eines Gemeinwesens untersteht, ist des-halb schon Bürger und vollwertiges 1e€ INa erinnere sıiıch

ber die Möglichkeit, de Menschen hne Einholung seinerZustimmung Pflichten aufzuerlegeN, hat die In neuesier Zeit zwıischenDeutschgläubigen, Protestanten und Katholıken ausgetiragene Kontro-
TSe über die Berechtigung der Kindertauf größere Klarheit gebracht.jiehe UuUuNnseren Aufsatz 35  1€e€ Kindertaufe‘‘ In den Stimmen der eıt 1311937), 129

5) Codex Juris Canonici Can
6) Ausführlich Spricht ın diesem Sinne: Hagen, Die kirchlicheMıtgliedschaft. Rottenburg 1938 Hier werden die iormellen Häre-ıker un:' Schismatiker als Glieder der Kirche bezeichnet Es ıst diesder jJuristischen Betrachtungsweise durchaus folgerichtig. Zugleicheıgt sıch ber auch der Gegensatz der ın derSprechweise. Kirghe uüblıchen
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die Unterscheidung von Staatsangehörigkeit un Bürgerrec
eine Unterscheidung, die schon 1m ertum bekannt war und
neuerdings wieder In Anwendung gekommen ist; auch die Zu-
ständigkeıt ancher Gesetze für diıe Staatsfremden gehört ıIn
etwa hierher rst recht annn für eın 1€'! der übernatuür-
lichen Gemeinschaft der Kirche nicht genugen, daß ihren
Gesetzen unterworfen ist

Eın (0381 ann qa1s0 niemals die quie und ihre Wiırkung
ungültig machen; un in diesem ınne g1bt keinen Austritt
aUus der kirc  i1chen Gemeinschaft.

Weil aber die Gliedschaft der Kirche über den sakramen-
talen Charakter Ahinaus eilnahme Lirc  ıchen en verlangt
und d  1ese DO dem freien ollen des einzelnen abhängt, ıst
eıne T rennung DON der Kirche für die Katholiken ohl möglich.
Er ann dıe Verbindung mıiıt der Kirche DA  lösen, die Ure seine
persönliche Betätigung ıIn der Kıiırche hergeste wiırd  °  ,‚ ort

auf, die eıne Vo den notwendıgen edingungen er‘  en,
die VOINl einem 12 der Kirche erfordert wIird. Dies geschieht
UrCcC. vollständigen Abfall VO Glauben oder durch Übertritt
einem anderen Bekenntnis oder auch UrCc. einfache rennung.
Damit 1öst sıch der ol Vo der Einheıt 1m Glauben; mag

vielleicht och viele Einzelwahrheıiten beibehalten wollen,
bekennt jedenfalls nicht mehr den Glauben die eıne
heılıge, katholische un apostolische Kirche un versagt des-

in seiınem katholischen Glauben, insofern eın (Ganzes
darstellt. Soweılt VO einem persönlichen Wollen abhängt,
unterwirift sich nıcht mehr der Autorı1utät dieser Kırche, da
sich weıgert, ihrer sichtbaren Gemeinschaft anzuhangen und
siıch VO. ihren Hırten leıten lassen Und schließlich steht
auch qußerhalb der sakramentalen Einheıit; als Getaufter annn

zwär die akramente auch weiterhın och gültig empfangen
und mıiıt Frucht, WEeNnNn die notwendigen Vorbedingungen
subjektiv egeben sınd, aber ist des Rechtes quf diese Gemein-
schaft 1 sakramental-liturgischen en verlustig egangen; der
sichtbaren 25 nr  1TrC  nhe, der nıcht mehr angehören wıll, sind Ja
diese Gnadenmittel Vo Christus als kıgentum uübertragen worden.

Aber lassen sıch die seinsmäßigen Wirkungen des Kirchen-
austrittes nicht och genauer bestimmen? ES ware VO. ein1ger
Bedeutung, wWwenn eindeutig sichergestellt n  ware, daß in jedem e1n-
zelnen eine schwere Gewissensschuld vorhanden ist. Wir
möchten aber ]ler dieses 1n der theologischen Auseinander-
setzung der etzten TE heiß umstrittene Gebiet nıcht weıter
berühren.‘) Und WIT können auch beı unNnsSseTrTer Untersuchung da-
vVOo absehen, da schwere un:! un: Gnadenverlust sicher nicht
dem irchenaustritt qa1s olchem eiggntümlich sind. Es müßte

Mehrzahl der Theolq—7) Die strengere Auffassung wiıird VO: der
SCn verire vo Straßer, Was da/ Vatıkanum ıubDer die

nSchuld eines Katholiken, der vo Glauben bfällt? Theologıe un
cht siehe: Pribilla,Glaube 1923 230 Für die mildere Ansı

Zur dogmatıschen Beurteijlung des Glaubenszweifels. Stimmen_ der Zeıt

100 } 173
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dann dochv och aufgewlesen werden, was ihn VO  — anderen, den
Menschen schwer belastenden Handlungen unterscheıidet. Wäre

vielleicht der Verlust des eingegossenen Habıtus des göttliıchen
Glaubens? Der Glaube geht UrCc. jede schwere un verloren,
die mıt der Haltung des aubens unvereinbar ist, auch WEn
die un voliständıg geheiım ware, also nıcht NUr uUurc die
öffentliche l1rennung VO  — der Kırche em aßt sich aum
bewelsen, daß eın kırchenaustritt immer un notwendiıg eine
schwere un den Glauben sel; dıe I'heologen, die
mıt uten Gründen die kırchliche Te verstanden wissen
wollen, daß der Abfall VO  e der Kırche ın jedem mıiıt
schwerer Schuld verbunden sel, gehen urchwegs nıcht weıt,
daß S1e behaupten, diese sel unbedingt als un den
Glauben anzusehen. S0 mussen Wr die Wirkung des Kirchenaus-
Tiıtltes auf andere Weise naher bestimmen suchen. Kırchen-
austrıtt ist das bweichen des Katholiken VO  ; dem Wege, den
ott für dlie Menschen als den Weg ZU eıle bezeichnet hat.
Kırchenaustritt ıst dıe Irennung VoNn der Gemeinschaft, die dem
einzelnen Glaube un na siıchern soll In den meısten FKäallen
wWwIrd sich ohl schwere Schuld handeln und eın  n Zeichen
aIiur se1n, daß das Glaubensleben schon ertotet ist. Aber selbst
Wenn möglıch ware WIT lassen dahıngestellt daß
jemand untier besonders erschwerenden Umständen sich subjek-
t1v die Überzeugung bıldet, für ih sSe1 eın Austritt A4UuS der Kırche
erlaubt, sınd auch dann die qußerordentliıchen eIiahren für
das aubens- und Gnadenleben offensichtlich. Es mangelt
der Vollständigkeıt des Glaubens, 1eg Ungehorsam dıe
kırchliche Autorität VOT; die sakramentalen Gnaden werden ZU
mındesten wıderrechtlich empfangen Selbst wWenNnn anfangs och
VO Gutgläubigkeit die Rede sein. könnte, allmählich wırd dieser
Zustand dem Zweifel un dann der klaren Erkenntnis des Un-
rechtes alz machen. UrcC. die Trennung VO  a der Kıiırche iıst
dıe Verbindung mıiıt dem e  en in der Kırche unterbrochen, der
Glaube wird nicht mehr enährt durch das ın der Kırche nleder-
gelegte Jebendige Wort Gottes, es Leiıtung un! außerem
Malt, das gesamte relıg1öse en der Seele mMu. ach un: ach
verkümmern und SC.  1e.  ich absterben

Beıl der Beurteilung der dogmatıschen Bedeutung des Kır-
chenaustrittes ist nıcht qußer acht Jassen, daß es ach der
Überzeugung UNseTES auDdens niemals Gründe geben kann, die
einem Katholiken objektiv das Recht geben, sich DON der Kirche
loszusagen. Eın Kirchenaustritt ist also immer ZU mındesten
objektiv unerlaubt. So INUı. die katholische Kırche denken, weıl
sıe den NSpTruc. erhebt, die wahre Kırche Christi se1ln. Diese
scheinbare Unduldsamkeit ist ın Wiırklichkeit nichts anderes als
die Wolgerung aus der Bestimmung Gottes, auf welche Weilise die
Menschen ZU ewigen eıl gelangen sollen. In dıesem Lehrstück
besteht ‚auch keine Meinungsverschiedenheit unter den Theo-
logen; umstrıtten ist NUu die Frage, ob dıie einer Todsünde
verlangte Lrkenntnis in jedem vorhanden ist und somit dıe
objektive Schuld ZUTrC subje  ıven wIrd. Aus der objektiven Ord-



tr

nung ergibt‘ sich für HSA den Katholiken die Verpflichtung, der
Kirche die Treue Z wahren, un: für den Abtrünnigen, ZzZu  —

Kirche zurückzukehren. - Und sollte jemals einer der subjek-
tiven Überzeugung gelangt se1n, sel berechtigt, sich < der
Kirche trennen, handelt sich u ein ırrıges Gewissen,
das ach der objektiven Norm berichtigt werden muß Wenn
also 1m Anfang diıe notwendige Erkenntnis nicht vorhanden SE-

wäre, beginnt die sittliche Verfehlung in dem Augen-
IC da TOTIZ der aufsteigenden Z weifel un! des allmählich sich
klärenden Bewußtseins keine uCcC. ZUrFr Kirche erfolgt.

Wır möchten also die Wirkung des Kirchenaustrittes Z  -

nächst AUS der Sphäre des Rechtes her bestimmen, aber diese
darf nıcht rein außerlich gefaßt werden. Mıt der Unrechtmäßig-
eit des Zustandes, ıin dem der abgefallene oh sich e1NnNn-
det, ist wesentlich die Gefährdung der nneren auDbens- und
Gnadenausstattung verknüpft. Kirchenaustritt bedeutet nıcht NUur

rennung VON der äußeren Rechtsgesellschaft der Kirche, SOTL-

dern darüber UNAUS Loslösung DO der sichtbaren Gnadengemein-
schaft, die als solche heilsnotwendig ıst Sicherlich SOrg Gott
weıter ıIn seiner uüte für den Abtrünnigen, auch die Kırche eie
für ıhn; aber diese Bestrebungen gehen ın erster Linie darauftf
aUuUS, daß der verlorene Sohn auf den verlassenen Weg zurück-
inde, der ZU. eıle Seine Lage ist durchaus nıcht die-
se wı1ıe ber einem, der ın einem anderen Bekenntnis aufge-
wachsen ist un dem sich dıe Kirche och nicht in der
ihrer Ta un!: ahrneı geoffenbart hat; für diesen mas
außerordentliche Wege göttliıcher Gnadenführung geben, die aher
auch letzthin auf die eine heilsnotwendige Kırche hingeordnet Z
sınd; für jenen aber nıcht in dıesem Ausmaß Er hat sıch salher
außerhal der nadengemeinschaft gestellt, ann keine us-
nahmen für sich persönlich beanspruchen. jektiv ist 117
Unrecht, un:! Glaube un na sind in ihm der stärksten 1Je-
ahrdun ausgesetzt.

Aber vielleicht LWUr der Austritt UuUlLLS der Kirche gur A
gemeint ESs sollte keine nnere Trennung DO der Kirche
USdruc. kommen, die Verbindung mıiıt der übernatürlıchen
Gnadengemeinschaft der Kirche sollte qufrecht erhalten bleihen,
eın außerlich wollte a} em wang der Verhältnisse Rech-

ıragen. Ist eine derartıge seelische Einstellung überhaupt
en.  T“ Als psychologische Erscheinung ıst s1e leider nicht
selten eobachten Aber ist die Irennung Vo AÄußerem un
Innerem der Kirche ın dieser Weise WIT.  IC vollziehbar ? Die

ClKırche hat War eine sichtbare un eine unsichtbare Seıte, aDer
beıde sınd NUur Anschauungsweilsen derselben röße, eiıne tat-
sächliche Einheıt Es ist unmöglich, einer unsichtbaren Kirche
anzugehören, WENN Inan die sichtbare ausdrücklich zurückweist.
ESs gıbt wWar Menschen, die ohne inre eigene Schuld sıch qußer-
halb der siıchtbaren Kırche eiinden (materielle Irrgläubige un!
Schismatiker) ; aber auch S1e sınd irgendwie mıt der sichtbaren
Gemeinschaft der katholischen Kırche verbunden; s1e en ZU.

mındesten das aufrichtige Verlangen, Gottes ıllen erfüllen,
„Theol.-prakt. O_ua;talschfiit.“ 1940



Bpumer‚ Kirchenaustritt dogmgtiséh gesehen.
und damit auch, wenigstens einschlußweise, den Wunsch, der
wahren Kırche anzugehören (votum Ecclesiae). ıne derartige
Gesinnung ist aber keinesfalls bel denen vorhanden, die sich
selber qusdrücklich VOo der sichtbaren Kırche aqausschlıeßen. Sı1e
en s1e als die Erscheinungsform der wahren Kırche kennen
gelernt un siıch von iıhr los Sie wollen Gheder einer
unsıchtbaren Gemeinschafit bleıben, dıe als solche Sar nıcht
g1ibt. S1e behaupten ZWAAT, och dem Glauben der Kırche
innerlich festhalten wollen;: aber der Glaube der Kırche stellt
ıihnen 1ne sichtbare Gemeinschaft VOT, die für alle Menschen
verpflichtend ist un in dieser KEıgenart anerkannt se1n 11l S1e
geben VOT, daß S1e 1m Gewissensbereich der Lelıtung der ]1er-
archıschen Gewalt sich unterwerien: aber diese Autorität ist In
siıchtbaren Amtsträgern gegenwärtig und yerlangt Unterordnung
auch 1m außeren Bekenntnis.

S5ollte also jemand sıch TL  I äußeflich DO der Kirche getrenn
aben, sSind die Folgen ahnlich WILE hei dem Kirchenaustritt
der ersten Art Wiıeder mMu. Unrecht, objektive Schuld un Ge-
ährdung des auDens- und Gnadenlebens festgestellt werden.
Selbst WeNnn eın derartiger chritt in der subjektiven Überzeu-
Sun$s der Erlau  eıt zustande gekommen ware die Möglıich-
keıt scheint In diesem Fall bel der großen Verwirrung der Ge-
Wwissen und em schlechtem eıspie der Mitmenschen nıcht
gänzlıch abgewlesen werden können bhebe die Ver-
pflichtung Rucktritt auch 1n außerer orm bestehen, und
gerade ın der außeren Form, ennn ıst diıe Irennung SC
schehen, muß das Ärgernis gut emacht werden, ann
der NsChHhIuV das kirchliche en stattfinden.

Damlıt soll keineswegs geleugnet werden, daß die konkreten
Verhäaältnisse oft schwere Innere Hemmungen un unüberwind-
lich scheinende äußere Schwierigkeiten mıt sich bringen können.°)
Dıie seelsorgliche Behandlung dieser wIırd manchmal einer
verzweiılelten Lage gegenüberstehen. Aber das Verständnis für
die Menschen und ihre Schicksale darf nıcht davon abhalten,
die grundsätzlichen Belange der Kırche Z sehen und ihren be-
rechtigten Forderungen Nachdruck verschaffen. LEs ware dar-
quf hınzuarbeıten, daß die Wırkungen eines auch U  —; außer-
lıchen Kirchenaustrittes klar erkannt werden un!' VOTLr allem der
Mangel treuer un aufrechter Gesinnung Bewußtsein
komme. Wiıe eine olksgemeinschaft nıcht damıt zuirıieden sein
kann, daß einer der Ihrigen NU  bn 1m nNnneren se1lnes erzens ihr
angehöre, darf auch die Kırche nıcht auf das außere Bekennt-
NıS verzichten. Sie wurde dann ıhre eıgene Natur qls sichtbar-
unsıchtbare Gemeinschaft verleugnen, wurde auch vergesSen, daß
ihre Kinder Menschen sınd, die In iıhrer Jeibliıch-geistigen Einheıit

ihrer Gemeinschaft zahlen

9) ber dıe Statistik der Kırchenaustritte un ihre lpastorale Be-
andlung sıehe: Algermissen, Die astorallehren AaUS der Statistik
der Kırchenaustritts- und Freidenkerbewegung der Nachkriegszeit.
Theolqgisch-praktische Quartalschrift 1nz) 5 1933), 606



Beu rchenausiritt dog ‚atisch gesehen.
Von er Dogmatik _ her haben WIr die ‘ Bedeutung un: dıe

Wiırkung des Kırchenaustrittes Zzu erfassen esucht: Der Zugang
zu : diesem Problem wurde uns uUrc. die Einsicht in das esen
eines Gliedes der Kırche erschlossen. Von dieser rundlage au
konnten WIT dıie Wirkung des Kirchenaustrittes 1mM Rechtsbereich
qals objektive Schuld gegenuber der Kirche un! 1m übernatur-
lıchen Seinsbereich als Gefährdung des (naden- un Glaubens:*
lebens kennzeichnen. Im Hıntergrund der Untersuchung stand
das Bıld der Kırche ıIn ihrer wahren Gestalt, als sichtbar-unsicht-
hare Gemeinschaftft. Die besinnung auf das Wesensgefüge der
Kirche muß den Ausgangspunkt bilden für die theologische Aus-
einandersetzung mıt der Zeiterscheinung des Kirchenaustrittes
Ihese FEinsicht ıst qber aqauch der bleibende Gewıinn dieser Erorte-
rTuns. Fruher hat — vielleicht die Kirche einseltig als reın
aiußeres Rechtsgebilde angesehen; die Folge hlervon War dıe Un-
terhöhlung einer tieferen Auffassung der Kırche und der Wert-
schätzung ihrer Mitgliedschaft. In den etzten Jahren hat eıne
Wende stattgefunden: machte sıch dıe Neıigung emerkbar,
das Sichtbare der Kırche verfllüchtigen und die übernatur-
lıche nadengemeinschaft uüuberzubetonen un sS1e fast HUr 1m
Unsichtbaren feststellen wollen nıcht diese chiefe An-
schauung wenigstens als Teilursache anzusprechen ist für die
heutige Zeiterscheinung, daß die Forderung des außeren BHe-
kenntnisses nıcht mehr ernst genommen wIird? Jedenfalls VT

mMas das echte, wahre Bıld der Kırche diıe 31€e. ihr Ver-
tiefen und ZUuU Anerkennung ihrer Gebote ZuUu verhelfen. Und das
ist das wahre Bıld der Kirche: Vereinigung DO Sichtbarem und
IUnsichtbarem In einer Einheit Dıiese beıden omente lassen
sıch nıcht qufeinander zurückführen; jeder Versuch wurde die
der Kırche eigene Doppelgestalt zerstoren.

Was diıe Theologıe 1er eisten ve  9 ist asselbe,
W as S1e jedem übernatürlichen Geheimnis gegenüber tun zann:
S1Ee steilt dieses eheiımnIis mitten ın das Ganze der geoffenbar-
ten Geheimnisse hinein un:!' versteht es auf ihre W eise 1m Zu-
sammenhang mıt den andern. wel Glaubenswahrheıten sınd
DU hier, die etwas Licht quf das Wesen der Kırche werfen koön-
ıen die Tatsache der Menschwerdung des Gottessohnes und dıe
innere Struktur der akramente. Der Gottmensch JSesus CHhristus
vereinigte in seiner Person göttlıche un menschlıche atur;
die Kirche soll seıin Erlösungswerk fortsetzen un muß deshalb
die geheimni1svolle Verbundenheıt VOI Sichtbarem und Unsicht-
barem weıter führen. ıe Sakramente welsen als wesentliche
Bestandteile außere Gestalt und innere Gnade auf, und War S‘
daß das Siıchtbare ZU Träger und Vermiuitiler des nsichtbaren
wird; die Kırche ist aber gleichsam ein großes, übergeordnetes
Sakrament und mMu deshalb auch w1e die iın ihr gespendeten
Sakramente dieses neinander VOI Sichtharem und Unsichtharem
kundtun

Es könnte den Anschein erwecken, als hätten WIr bel
Untersuchung der siıchtbaren Seite der Kirche Zu viel Wert



eigemessen. Falsch ware  x die Darstellung, wenn WITr das Äußere
verselbständıgen wollten Seine Bedeutung ist NUur relativ, NUur
für das Innere un: Unsic.  are Die Kirche ıst nicht eine
bloß außere Rechtseinrichtung; sı1e ist aber ebenso wenig eine
gänzlic unsichtbare nadengemeinschaft. Sıje ist die sich unier
Menschen, auf mMENSC.  ıche Weise verwirklichende, außere
Miıttel ebundene, UrTrC. das Außere das Innere, Gnadenhafte
erreichende Gemeinschaft. S1e ist das Unsıic.  are 1m Sichtbaren.
das wige 1n der Zeit, das 1C. In der Finsterni1s, der fart-
ebende Christus.

Exorzist.
Gedankgn ZUr dritten Weihestufe des neutestamentlichen

Priestertums.
Von asiımıir Braun Cap., Würzburg.
Ut sıtıs spirıtuales ımperatores ad abjiciendos daemones

de Corporiıbus obsessiI1s. Tunc recte ın alıs daemon11s impera-
bitıs, CU: prı1us in vobıs OÖTU multiımodam nequitiam SUDC-
ratis. (Aus dem Weiheritus.)

Aus dem herrlichen un krafitvollen Weiheritus sSe1
ine Tatsache un eın Befehl herausgestellt. Die Tatsache
heißt Es gıbt Teufel; der Befehl: Ihr sollt deren Impera-
toren sSein. Sammeln WITr ein1ge Gedanken azu

Die J1atsache.
Es qgıbt T'eufel. Viele leugnen das und exkommunt!-

zieren mıt argster Intoleranz jeden, der die Kxistenz VOIN
Teuftfeln un ihre verderbliche Tätigkeit behauptet. Das
ist uch des Teufels erfolgreichste Methode Lr Läßt sıch
leugnen; enn annn weıiß C daß nıicht mehr geglaubt,
infolgedessen uch nıcht mehr efürchtet, infolgedessen
ihm uch nıicht mehr wılıderstan:ı wird, un die
Menschen TSst recht sicher in der and hat „Das ölk-
hen merkt den TLeu{iel nicht, uch WEeNnNn ers  GE schon
Kragen h t"i o€  e Fehlt NUr noch, daß eın La Mon-
NOYC quistünde und die Verse wlederholte, die auf den
holländischen rediger Balthasar Bekker, der 1n seinem
berüchtigten Buch ”D  1€e bezauberte Welt“ WeNnNn uch
och nıicht den Teufel selbst, doch dessen 1  u qaut
die Menschen Jeugnete, gedichtet hat
‚Durc dich, Bekker, ist des Satans Macht gebrochen,och ist leider och nicht völlig totgestochen:Willst du des Teufels Bild Sanz aus den Herzen reißen,
So mußt du allererst eın e1gnes Antlıitz weißen.“


